
täten zufrieden sein. Die politisch-ideologische Er
ziehung neuer wissenschaftlicher Kader hält nicht 
Schritt mit der stürmischen Entwicklung unserer 
Ökonomie.

So ist es kein Wunder, daß die juristische Praxis, 
die trotz aller Schwächen mit der Entwicklung Schritt 
zu halten versuchte, der Wissenschaft davongelaufen 
ist. Ein solcher Zustand bringt es aber mit sich, daß 
auf die Dauer die Praxis die theoretischen Grundpro
bleme nicht zu lösen vermag und zwangsläufig Fehler 
begeht. Eine gute Praxis ist ohne eine gute Anleitung 
durch die Theorie schlechthin nicht möglich, denn die 
Bedeutung der Theorie liegt ja gerade darin, daß sie 
die Vorwärtsbewegung der Praxis erleichtert, indem 
sie die Bedürfnisse der Entwicklung der Gesellschaft 
aufs genaueste zum Ausdruck bringt.

„Die Kraft der marxistisch-leninistischen Theorie 
besteht darin, daß sie der Partei die Möglichkeit 
gibt, sich in der jeweiligen Situation zu orien
tieren, den inneren Zusammenhang, der rings um 
sie vor sich gehenden Ereignisse zu verstehen, den 
Gang der Ereignisse vorauszusehen und zu er
kennen, nicht nur wie und wohin sich die Ereig
nisse gegenwärtig entwickeln, sondern auch wie 
und wohin sie sich künftig entwickeln müssen.“

Bei der Erreichung unserer großen politischen Ziele 
ist das Tempo von entscheidender Bedeutung. Das er
fordert eine gründliche Änderung der politisch-ideo
logischen und organisatorischen Arbeit im Staats
apparat. Deshalb kommt es jetzt darauf an, die eigene 
Tätigkeit kritisch und selbstkritisch zu überprüfen. Da
bei müssen ohne Ansehen der Person gemachte Fehler 
aufgedeckt und eine wirklich parteimäßige Ausein
andersetzung geführt werden. Ein höheres wissen
schaftliches Niveau unserer Justizkader wird diese 
mehr als bisher befähigen, die Entwicklung und die 
Entwicklungsgesetze zu studieren, um bewußter an die 
Lösung der Aufgaben heranzugehen, die uns die Ent
wicklung stellt.

Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, die Justiz
ausspracheabende, die aus dem Leben unserer Justiz
organe nicht mehr wegzudenken sind, und trotzdem 
ist das ein Gebiet, auf dem die Aufgaben noch keines
wegs gelöst worden sind. Entscheidende Bedeutung bei 
der Durchführung von Justizaussprachen hat die Vor
bereitung dieser Aussprachen. Wir hatten große Er
folge dort, wo wir eine gute Kenntnis des Betriebes 
oder des Dorfes hatten, wo wir mit den örtlichen Ver
hältnissen und Bedingungen vertraut waren, und wir 
hatten Mißerfolge dort, wo wir die Bedingungen und 
Verhältnisse nicht kannten und schematisch und 
formal ein Referat hielten, welches aus zwei oder drei 
Referaten zusammengestoppelt war.

Wenn wir mit der Bevölkerung sehr konkret über 
unsere Politik und über unsere Probleme sprechen, so 
haben wir auch das Ohr der Bevölkerung, das hat 
besonders die Vorbereitung der Volkswahlen gelehrt. 
Verbessern wir also ernsthaft die Qualität der Justiz
aussprachen und führen wir sie vor allem in solchen 
Orten und Betrieben durch, die Schwerpunkte unseres 
wirtschaftlichen und politischen Lebens bilden.

Notwendig sind auch einige Bemerkungen zur Frage 
der Arbeit mit den Schöffen. Es hat den Anschein, daß 
viele Richter noch der Meinung sind, daß man die 
Schöffen nicht in die massenpolitische Arbeit einbe
ziehen könne. Eine solche Meinung ist irrig, denn es 
gibt sehr gute Beispiele dort, wo die Richter sich die 
Mühe machen, mit den Schöffen richtig zu arbeiten. 
Die Schöffen besitzen in den meisten Fällen eine große 
Lebenserfahrung, ferner sind sie mit den Werktätigen 
in den Betrieben eng verbunden, weil sie ja unter und 
mit ihnen arbeiten, ihre Sorgen und Nöte kennen.

Von größter Bedeutung für die Verbesserung der 
Justizarbeit ist die Verbesserung der politischen Lei
tung, wobei der Instruktion als der Hauptform der 
ständigen Anleitung und Kontrolle größte Aufmerk
samkeit zu schenken ist. Aus verschiedenen Instruk
teurberichten geht hervor, daß es in dieser Hinsicht 
noch erhebliche Mängel gibt. Der Instrukteur darf 
nicht ein Fehlersucher, er muß ein Helfer und politi
scher Berater sein. Die Instrukteure sind die Trans

missionen der Zentrale zu den Bezirken und Kreisen, 
sie haben die Hauptaufgabe, anzuleiten, zu erläutern, 
zu vermitteln und zu kontrollieren. Die Instrukteure 
müssen die erfahrensten und qualifiziertesten Mit
arbeiter sein und sich durch ihre Arbeit und durch ihr 
bescheidenes und hilfsbereites Auftreten das Ver
trauen der unteren Justizorgane erwerben. Sie müs
sen längere Zeit das gleiche Bezirksgebiet betreuen, 
sich eine umfassende Kenntnis der Struktur und der 
Bedingungen dieses Gebietes aneignen und versuchen, 
auf ihrer Grundlage die Bedingungen, Beziehungen 
und Verhältnisse dieses Gebiets zu analysieren. Die 
Ergebnisse der Instrukteurtätigkeit müssen so ausge
wertet werden, daß sie es dem zentralen Organ er
möglichen, richtige Schlußfolgerungen für die gesamte 
justizpolitische Tätigkeit zu ziehen.
- Unbefriedigend ist die Instrukteurtätigkeit auch hin
sichtlich der Arbeit mit den Kadern. Das hat zur 
Folge, daß der Leiter des zentralen Justizorganes 
nicht in der Lage ist, die Kader richtig zu verteilen, 
sie dorthin zu stellen, wo sie entsprechend ihren 
Fähigkeiten die beste Arbeit leisten können. Wir 
haben einen goldenen Fonds von Kadern, den wir 
aber nur ungenügend kennen. Wenn wir aber die 
Kader richtig anleiten, pflegen und qualifizieren wol
len, müssen wir die Kader in erster Linie kennen. 
Es wird deshalb zweckmäßig sein, eine Rahmen
instruktion für die Instrukteure auszuarbeiten, die 
sehr konkret darüber Hinweise gibt, wie die Instruk
teure in dieser Hinsicht ihre Arbeit entscheidend ver
bessern können, um die bisherigen Mängel zu über
winden und um Fehler bei der Besetzung von Stellen 
zu vermeiden.

IV
Aus dem bisher Gesagten wird verständlich, welche 

entscheidende Bedeutung die Parteiorganisationen in 
den Justizorganen haben, hängt doch die erfolgreiche 
Verwirklichung aller dieser Aufgaben in großem Maße 
von ihrer Arbeit ab. In den Justizorganen mit einer 
guten Parteiarbeit, mit einer guten massenpolitischen 
Arbeit, ist auch die Arbeit des Organs gut. Dort wo 
die Parteiorganisationen die Tätigkeit der Genossen 
kontrollieren, wo die Selbstkritik und die Kritik von 
unten die Hauptmethode der Überwindung von Män
geln und Fehlern ist, dort gibt es gute Fortschritte. Um
gekehrt hängen ernste Fehler und ernsthafte Mängel, 
Bürokratismus und formalistische Arbeitsweise, ge
ringschätziges Verhalten gegenüber Beschwerden der 
Bevölkerung mit der Schwäche der parteipolitischen 
Arbeit zusammen.

Nach dem Statut der Partei haben die Grundorgani
sationen in den Organen der Justiz nicht das Recht 
der Kontrolle. Das bedeutet aber nicht, daß sie keine 
Verantwortung für die Tätigkeit dieser Organe haben. 
Es darf keine Grundorganisation geben, die sich der 
Verantwortung für die Tätigkeit des Kollektivs zu 
entziehen versucht.

Die Grundorganisationen in den Organen der Justiz 
richten das Augenmerk ihrer Mitglieder auf die 
Hauptaufgaben, decken Mängel auf und sorgen für 
deren Überwindung, indem sie vor dem Kollektiv der 
Parteiorganisation die wichtigsten Fragen der Arbeit 
des Apparates zur Diskussion stellen. Es ist deshalb 
falsch, wenn z. B. in der Parteiorganisation der Ober
sten Staatsanwaltschaft einige Genossen der Meinung 
sind, daß Fragen der Verbesserung der Arbeit des 
Apparates nicht in die Mitgliederversammlungen ge
hörten. Diese Genossen haben noch nicht die Nützlich
keit einer kollektiven Aussprache über ein wichtiges 
Problem erkannt. Entscheidend ist jedoch, daß nach 
der kollektiven Aussprache ein richtiger Beschluß ge
faßt und gleichzeitig die Kontrolle der Durchführung 
richtig festgelegt wird, damit im Endergebnis der 
diskutierte Zustand verändert, verbessert wird.

Die Parteiorganisation unterstützt die Leitung bei 
der Durchführung bestimmter Maßnahmen durch ihre 
politische Arbeit, wobei sie die besondere Verantwor
tung für die politische und fachliche Qualifizierung der 
Mitarbeiter hat. In diesem Zusammenhang einige Be
merkungen zu der Frage der Überlastung der Funk
tionäre der Parteiorganisationen. Wiederholt haben 
Funktionäre der Parteiorganisation, besonders in den 
zentralen Justizorganen, vorgebracht, daß sie über-
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